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Vom Papierakt zum ePersonalakt
in der Praxis
eArchiv; Betriebsvereinbarungspflicht; Aufbewahrung und Löschung. Immer mehr Firmen und
öffentliche Organisationen digitalisieren ihre Archive, inklusive der in Papierform vorhandenen
Personalakten. Was ist bei der Umsetzung in der Praxis zu beachten?

eArchiv & Workflowsysteme
Die derzeit am häufigsten eingesetzten elekt-
ronischen Anwendungen liegen im Bereich
der Verarbeitung und Archivierung von
Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen,
eRechnungen, Eingangspost, ePersonalak-
ten und Vertrags- bzw Dokumentenverwal-
tung. Bei all diesen Anwendungsgebieten
sind Anforderungen aus dem Steuer- und
Unternehmensrecht sowie die Beschränkun-
gen des DSG 2000 zu beachten.
Generell ist es empfehlenswert, sich an

den Anforderungen für die rein elektroni-
sche Aufbewahrung von Finanzdokumen-
ten zu orientieren,1 dabei stehen zumeist
die Nachvollziehbarkeitskriterien im Zent-
rum der Betrachtungen: § 132 Abs 2 BAO
besagt, dass die Aufbewahrung von Bele-
gen, Geschäftspapieren und sonstigen Un-
terlagen auf Datenträger möglich ist, wenn
gewährleistet ist, dass die Ablage vollstän-
dig, geordnet und inhaltsgleich erfolgt und
eine urschriftgetreue Wiedergabe somit si-
cherstellt ist.
DesWeiteren entstehen für den Unter-

nehmer folgende Verpflichtungen: Die
Wiedergabe muss auf Kosten des Unter-
nehmens, in angemessener Frist und mit
zur Verfügung gestellten Hilfsmitteln zur
Lesbarmachung erfolgen und der Unterneh-
mer muss – soweit erforderlich – dauerhafte
Wiedergaben beibringen. Alle Merkmale,
die Beweiskraft haben (urschriftsgetreue
Wiedergabe iSd § 132 BAO, § 190 UGB),
müssen erhalten bleiben. Überdies ist ua
auch die Normierung durch § 212 UGB
(Aufbewahrungspflicht) und § 216 UGB
(Vorlage von Unterlagen auf Datenträgern)
zu beachten.2

Ein zusätzlicher sinnvoller Orientie-
rungsansatz sind die 10 Goldenen Regeln3

zur elektronischen Archivierung:
n 1. Jedes Dokument muss unveränderbar
archiviert werden können.

n 2. Es darf kein Dokument auf dem Weg
in das Archiv oder im Archiv selbst ver-
loren gehen.

n 3. Jedes Dokument muss mit geeigneten
Retrievaltechniken und Retrievalprozes-
sen wieder auffindbar sein.

n 4. Es muss genau das Dokument bzw
File wieder gefunden werden können,
das gesucht worden ist (zu beachten
ist: dies ist auch ein organisatorisches
Thema).

n 5. Kein Dokument darf während seiner
definierten Lebenszeit zerstört werden
können.

n 6. Jedes Dokument muss in genau der
gleichen (gewünschten) Form, wie es er-
fasst wurde, wieder angezeigt und ge-
druckt werden können.

n 7. Jedes Dokument muss zeitnah wieder
gefunden werden können.

n 8.Alle Aktionen imArchiv, die Verände-
rungen in der Organisation und Struk-
tur bewirken, sind derart zu protokollie-
ren, dass die Wiederherstellung des ur-
sprünglichen Zustands möglich ist.

n 9. Elektronische Archive sind so auszu-
legen, dass eineMigration auf neue Platt-
formen, Medien, Softwareversionen und
Komponenten ohne Informations- und
Revisionssicherheitsverlust möglich ist.

n 10. Das System muss dem Anwender
die Möglichkeit bieten, die gesetzlichen
Bestimmungen sowie die betrieblichen
Vorgaben aller Anwender hinsichtlich
Datensicherheit, Datenschutz und aller
sonstigen relevanten Normen über die
Lebensdauer des Archivs sicherzustellen.

Vernichtung von Originalunterlagen
Die Vernichtung von zB papierenen Origi-
nalunterlagen4 ist zulässig, sobald Belege re-
visionssicher und unlöschbar, also auf nicht
wiederbeschreibbaren Medien archiviert
sind. So darf etwa eine Original-Papierrech-
nung (zB ein Spesenbeleg eines Mitarbei-
ters) vernichtet werden, wenn das vom Ori-
ginal gescannte Abbild (inhaltsgleich und
für denMenschen lesbar) auf einem „worm-
fähigen Medium“5 über die gesetzliche Auf-
bewahrungsfrist unlöschbar gespeichert ist.

Digitale Personalakten
Bei der gänzlichen Digitalisierung der Per-
sonalverwaltung und insb beim Einscan-
nen bestehen einerseits arbeits- und be-
triebsverfassungsrechtliche Rahmenbedin-
gungen, andererseits öffentlich-rechtliche
Verpflichtungen des Arbeitsgebers, zB aus
dem DSG 2000.

Mögliche Betriebsvereinbarungs-
pflicht
Für elektronische Personalakten könnte die
Mitwirkung des Betriebsrats notwendig
sein. Der Betriebsrat hat nach § 91 Abs 2
ArbVG das Recht, auf Verlangen die
Grundlagen für die Verarbeitung und Er-
mittlung zu überprüfen, und darf in die ver-
wendeten Daten Einsicht nehmen. Zur Ein-
sicht des Betriebsrats in die Daten einzelner
Arbeitnehmer ist regelmäßig deren Zustim-
mung erforderlich.6

Je nach konkreter Ausgestaltung, Funk-
tionalität und Inhalt der ePersonalakten
(etwa wenn in diesen Personalfragebögen
enthalten sind), zu denen es noch keine Be-
triebsvereinbarung gibt, könnte diese nach
§ 96 Abs 1 Z 2 ArbVG erforderlich sein.
Ebenso könnte iSv § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG
eine Betriebsvereinbarung erforderlich sein,
wenn der ePersonalakt Kontrollmaßnah-
men zurKontrolle derArbeitnehmer ermög-
licht. Der ePersonalakt könnte auch als Sys-
tem zur automatisierungsunterstützten Er-
mittlung, Verarbeitung und Übermittlung
von personenbezogenen Daten des Arbeit-
nehmers eingestuft werden, die über die Er-
mittlung von allgemeinen Angaben zur Per-
son und fachlichen Voraussetzungen hi-
nausgehen (§ 96a Abs 1 Z 1 ArbVG). Dies,
da beim kompletten elektronischen Erfas-
sen bzw Verarbeiten des Personalakts eine

1Oman/Groschedl, eRechnung2 (2013). 2Mehr zu eArchiven
siehe Knyrim/Oman, Archivsysteme mit Fokus auf ePersonal-
akten aus betriebswirtschaftlicher, technologischer und recht-
licher Sicht, in Jahnel, Jahrbuch Datenschutzrecht 2012 (2012)
177ff. 3Vgl VOI – Verband Organisations- und Informations-
systeme e.V., www.voi.de. 4Oman/Groschedl, eRechnung2
2013 5 „worm“ ist die Abkürzung für write once readmultiple.
6 Sacherer, Der digitale Personalakt – Ist das „papierlose Perso-
nalbüro“ zulässig? RdW 2008, 96.
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Vielzahl unterschiedlicher Daten erfasst
wird, bei denen uUnichtmehr argumentiert
werden kann, dass es sich um ein nicht be-
triebsvereinbarungspflichtiges „Basissys-
tem“ handelt.7

Der ePersonalakt könnte auch ein Sys-
tem zur Beurteilung von Arbeitnehmern
des Betriebs (§ 96a Abs 1 Z 2 ArbVG) sein,
wenn Zielvereinbarungen oder Jahresge-
spräche im ePersonalakt erfasst werden
und man deren betriebliche Notwendigkeit
nicht argumentieren kann.
Darüber hinausgehende Betriebsverein-

barungen sind nicht verpflichtend und wä-
ren dann etwa im Hinblick auf IKT sog
Betriebsvereinbarungen über Maßnahmen
zur zweckentsprechenden Benützung von
Betriebseinrichtungen und Betriebsmitteln
iSd § 97 Abs 1 Z 6 ArbVG.
Für die Betriebsvereinbarungspflicht

kommt es nicht darauf an, welche Daten
tatsächlich verarbeitet werden, sondern da-
rauf, welche Daten aufgrund der technisch
möglichen Funktionen des Systems verar-
beitet werden könnten.8

Aufbewahrungs- und
Löschungspflichten
Personaldaten dürfen aufgrund § 6 Abs 1
Z 5 DSG 2000 nicht unbegrenzt gespei-
chert werden, sondern sind zu anonymisie-
ren oder zu löschen, wenn sie für das Ar-
beitsverhältnis oder Ansprüche aus diesem
nicht mehr erforderlich sind und allfällige
Aufbewahrungspflichten abgelaufen sind.

Es gibt unterschiedlich lange
Aufbewahrungsfristen, die
auf verschiedenen gesetzli-
chen Grundlagen beruhen.

Es gibt für Personaldaten keine allgemeine,
einfache Aufbewahrungsfrist oder -regel,
sondern es greifen verschiedene, kompli-
zierte Rechtsgrundlagen und Aufbewah-
rungsfristen ineinander. So müssen etwa
Mitarbeiterdaten, die finanzielle Ansprü-
che aus dem Arbeitsverhältnis enthalten,
drei Jahre nach deren Entstehen, buch-
haltungsrelevante Daten hingegen sieben
Jahre ab Jahresende nach deren Entstehen
aufbewahrt werden. Sonderfristen gibt es
überdies etwa für Daten zur Arbeitskräfte-
überlassung oder für Daten, die für die Aus-
stellung eines Dienstzeugnisses erforderlich
sind. Da die allgemeine Verjährungsfrist
für Ansprüche in Österreich laut ABGB
30 Jahre ist, könnenDaten bis 30 Jahre nach

ihremEntstehen oder sogar nach Ende eines
Dienstverhältnisses noch relevant sein.9

Auch wenn das DSG 2000 keine Legal-
definition des Löschbegriffs enthält, ist un-
ter Löschen von Daten iSd DSG 2000 das
„physische Löschen“10 gemeint und nicht
das bloß „logische Löschen“.11 Um das
Löschungsgebot zu erfüllen, genügt es daher
nicht, die Datenorganisation nur so zu ver-
ändern, dass ein „gezielter Zugriff“ auf die
betreffenden Daten ausgeschlossen ist.
Wesentlich ist daher, dass das System,

mit dem die eingescannten Daten verwal-
tet werden, die Definition individueller
Löschregeln für verschiedene Datenkatego-
rien und einzelne Dateien zulässt und diese
auch für die Zukunft wieder adaptiert wer-
den können.

Dokumenttypen
TypischeArten vonDokumenten, die sich
in Personalakten befinden, sind bspw fol-
gende: Bewerbungen, Zeugnisse, Dienstver-
träge, Vereinbarungen, Ausweise, Meldezet-
tel, Kursbestätigungen/Zertifikate, Pendler-
pauschale, AV/AE-Formulare, (Versiche-
rungs-)Polizzen, Pensionskassa, Protokolle
(Mitarbeitergespräch, Personalmeetings),
Lohnzettel (L16), Arbeitsbescheinigungen,
Nettozettel, Lohnkonto, Reisekostenab-
rechnungen.
Festzustellen ist, dass in der Praxis oft

viele Dokumente in Personalakten archi-
viert sind, die in diesen gar nicht aufgeho-
ben werden sollten, etwa veraltete Strafre-
gisterauszüge, Gesundheitszeugnisse, Do-
kumente über familiäre Anlässe, sogar alte
Pläne über private Bauvorhaben von Ar-
beitnehmern wurde in der Praxis von den
Autoren schon gesichtet. Daher sollten die
Akten vor der Weiterbehandlung und insb
vor der Digitalisierung durchforstet werden
und alle unzulässig aufbewahrten Doku-
mente (sowohl hinsichtlich Dokumenten-
art als auch hinsichtlich Speicherdauer) zu-
nächst aus dem Personalakt entfernt und
vernichtet werden.

Nicht benötigte Dokumente
sollten aus dem Personalakt
entfernt werden.

Grundsätzlich könnte man dieRegister des
Aktes (auch in elektronischer Form) zB in
folgende Bereiche gliedern: Bewerbungsun-
terlagen, Aus- & Weiterbildung, Vertrags-
unterlagen, Beurteilungen, (gesetzlich vorge-
schriebene) Aufzeichnungen, Kopien von

Urkunden, Dokumente (sofern für Entgelt
oder arbeitsvertragliche Regelungen von Be-
deutung), weitereUnterlagen für Steuer und
Sozialversicherung. Weitere jeweils spezi-
fisch notwendige Kategorien sind natürlich
denkbar.

Mitarbeiterinformation
über Scanvorgang
Um die Mitarbeiter darüber zu informie-
ren, dass ihre in Papierform vorgelegten
Unterlagen, nämlich der gesamte Personal-
akt, elektronisch eingescannt werden, ist
zu empfehlen, in die Dienstverträge eine In-
formation entsprechend § 24 DSG 2000
aufzunehmen und die bestehende Beleg-
schaft darüber zu informieren.12

Datensicherheitsmaßnahmen
Nach § 14 Abs 1 DSG 2000 sind für alle
Organisationseinheiten eines Auftragge-
bers oder Dienstleisters, die Daten verwen-
den, zur Gewährleistung der Datensicher-
heit Maßnahmen zu treffen. Insb ist auch
sicherzustellen, dass die Daten Unbefugten
nicht zugänglich sind.13 Die Regelungen des
§ 14 Abs 2 DSG 2000 sind, soweit möglich
und wirtschaftlich vertretbar, einzuhalten.

Zugriffsberechtigungen
Nach § 14 Abs 2 Z 5 DSG 2000 sind die
Zugriffsberechtigung auf Daten und Pro-
gramme und der Schutz der Datenträger
vor der Einsicht und Verwendung durch
Unbefugte zu regeln (Zugriffsbeschrän-
kungsprinzip). Ein ausgereiftes Zugriffsbe-
rechtigungskonzept, das die Zugriffsbe-
rechtigungen nach dem üblichen und richti-
gerweise angewandten „Need to know“-
Prinzip vergibt, ist jedenfalls notwendig.
Zugriffe innerhalb des Konzerns sind,
wenn sie nicht reinen Dienstleisterzwecken
dienen, meist beim DVR meldepflichtige
Datenübermittlungen und können, wenn
die EU-Grenzen dabei überschritten wer-
den, eine Vorabgenehmigung durch die Da-
tenschutzbehörde erforderlich machen.
7Weil etwa auch Daten über frühere Ausbildungen bei ande-
ren Arbeitgebern oder zu Gehaltsvorschüssen erfasst werden;
diese fallen streng genommen nicht unter die für die Erfüllung
der gesetzlichen, kollektivvertragsrechtlichen und arbeitsver-
traglichen Verpflichtungen erforderlichen Daten. Betriebsver-
einbarungen nach § 96a Abs 1 Z 1ArbVG sind erzwingbare Be-
triebsvereinbarungen: Sie können von beiden Seiten bei der
gerichtlichen Schlichtungsstelle zwangsweise durchgesetzt
werden. Siehe dazu auch Knyrim/Oman, Archivsysteme aaO.
8Dohr/Pollirer/Weiss/Knyrim, DSG2 Anh V 17. 9 Sacherer, Der
digitale Personalakt – Ist das „papierlose Personalbüro“ zuläs-
sig? RdW2008, 98. 10Das ist eineMaßnahmemit derWirkung,
dass der Auftraggeber nicht mehr über die Daten verfügt; OGH
15. 4. 2010, 6 Ob 41/10p. 11Das ist eineMaßnahme,mit der er-
reicht wird, dass Daten innerhalb der EDV-Anlage nicht mehr
zur Verfügung stehen, unkenntlich gemacht werden sowie
durch das Betriebssystem als nicht mehr vorhanden interpre-
tiert werden. 12Dohr/Pollirer/Weiss/Knyrim, DSG2 § 24 Anm 4.
13Knyrim, Datenschutzrecht2 (2012) 267.
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Protokollierung
Die Datensicherheitsmaßnahmen in § 14
DSG 2000 sehen ua vor, dass ein Protokoll
über die erfolgten Datenzugriffe geführt
werden soll. Welche Informationen müssen
dabei gesammelt werden? Nach § 14 Abs 2
Z 7 DSG 2000 ist, soweit im Hinblick auf
Abs 1 erforderlich, Protokoll zu führen,
damit tatsächlich durchgeführte Verwen-
dungsvorgänge, wie insb Änderungen, Ab-
fragen (optimal auch bloße Bildschirmab-
fragen) und Übermittlungen, im Hinblick
auf ihre Zulässigkeit im notwendigen Aus-
maß nachvollzogen werden können.

Auch über die erfolgten
Datenzugriffe muss ein
Protokoll geführt werden.

Grundsätzlich sind derartige Protokoll- und
Dokumentationsdaten drei Jahre lang auf-
zubewahren (§ 14 Abs 5 DSG 2000). Die
Aufbewahrungsfrist von drei Jahren kann
im Einzelfall aber kürzer oder länger sein.
Eine Verkürzung kommt unter anderem
dann in Betracht, wenn Daten früher ge-
löscht werden müssen (weil zB die Unrich-
tigkeit der Daten oder die Unzulässigkeit
ihrer Verarbeitung bekannt geworden ist;
§ 27 Abs 1 DSG 2000). Längere Aufbewah-
rungsfristen sehen zB die Steuergesetze vor
(§ 132 BAO). Wenn die Protokoll- und Do-
kumentationsdaten unbedingt notwendig
sind, um die Unverändertheit von Daten
nachzuweisen (zB in der Buchhaltung),
und wenn dies nicht anders gewährleistet
ist (durch ein sonst revisionssicheres Sys-
tem), teilen sie das Schicksal des ihnen zu-
grunde liegenden Datenbestands und soll-
ten so lange aufbewahrt werden wie die ih-
nen zugrunde liegenden Daten.14

Texterkennung und Volltextsuche
Es ist naheliegend, dass die als Bilddateien
eingescannten Seiten oder bereits elektro-
nisch existierenden Dokumente einer auto-
matischen Volltexterkennung unterzogen
werden, damit der Inhalt der Bilddateien
mittels Volltextsuche gefunden werden
kann. Bei einer derartigen Volltextsuche
sollte darauf geachtet werden, dass sie so
gestaltet ist, dass sie nur hinsichtlich ein-
zelner Dokumente bei einem einzelnen
Mitarbeiter durchgeführt werden kann;
also eine Volltextsuche erst dann möglich
ist, wenn zuerst ein einzelner Mitarbeiter
angewählt wurde und bei diesem einzelnen
Mitarbeiter eine Scandatei ausgewählt

wurde, in der die Volltextsuche durchge-
führt werden soll.
Eine Volltextsuche über den gesamten

Datenbestand sollte technisch unbedingt
eingeschränkt werden und nur unter beson-
deren Umständen15 durchgeführt werden,
da damit Auswertungen „quer“ über alle
Mitarbeiter durchgeführt werden könnten,
die über das für das Arbeitsverhältnis erfor-
derliche Ausmaß hinausgehen und uU we-
der arbeitsverfassungsrechtlich noch daten-
schutzrechtlich zu rechtfertigen wären.

PRAXISTIPP
Bei der Einführung von ePersonal-
akten hat sich in der Praxis folgender
Prozess bewährt:16

n Personalakt (Papier) aufbereiten
und „entrümpeln“:
Es ist wichtig, im ersten Schritt die
Personalakten so aufzubereiten,
dass einerseits nur jene Unterlagen
in eine elektronische Form gebracht
werden, bei denen dies Sinn macht
(aus der Sicht des DSG, wenn ein
rechtmäßiger Zweck besteht), und
andererseits ein Register erstellt
wird. Entsprechend der Register-
ordnung sollte am Beginn jedes
neuen Registerabschnitts ein
Trennblatt (zB mit Barcode) einge-
fügt werden (Bewerbungsunterla-
gen, Vertragsunterlagen, Beurtei-
lungen, Verrechnungen etc). Dies
hilft, dass schon während des
Scanprozesses und der nachfol-
genden Ablage im eArchiv auto-
matisch eine passende Klassifizie-
rung bzw Zuordnung erfolgt.

n Ist-Analyse der HR-Abläufe:
Die Einführung eines neuen Sys-
tems bietet auch die Chance, be-
stehende Abläufe zu überdenken.
Um bessere Abläufe definieren zu
können, ist es unabdingbar, den
(tatsächlich gelebten) Ist-Ablauf
genau zu kennen und transparent
zu dokumentieren.

n Soll-Prozess definieren:
Bevor Entscheidungen bzgl der
Technik getroffen werden, sollte je-
denfalls der (möglichst optimierte)
Soll-Prozess definiert sein und wie-
derum transparent dokumentiert
werden. Dies sollte, wie schon bei
der Ist-Erhebung, mit einem Pro-
zessmodellierungs- und Visualisie-
rungswerkzeug geschehen.

n Dokumenttypen definieren:
Um den verschiedenen normativen
und betriebswirtschaftlichen An-
forderungen gerecht zu werden,
empfiehlt es sich, das eArchiv und
ebenso die ePersonalakte mit Hilfe
von Dokumenttypen (Bewerbungs-
schreiben, Dienstverträge, Mitar-
beiterbeteiligungen, Stock Options,
Verwarnungen, Zeugnisse, Doku-
mente zu Arbeitsunfällen, Arbeits-
erlaubnis, An-/Abmeldungen
Krankenkasse, Jahreslohnzettel
L16 etc) zu verwalten bzw zu nut-
zen. Nur so ist ein ordnungsgemä-
ßer Einsatz bei gleichzeitig maxi-
mierter Effizienz möglich.

n Aufbewahrungsfristen der Doku-
menttypen und Zugriffe festlegen:
Jedem Dokumenttyp werden Auf-
bewahrungsfristen (sog Retention
Times) zugewiesen, welche an die
entsprechenden Gesetze (EStG,
BAO, AngG, UrlG, EO, AbgEO, VVG,
AuslBG, ABGB) und an die be-
grenzenden Regelungen des DSG
2000 anzupassen sind; man nennt
dies auch „document lifecycle“. Des
Weiteren ist zu definieren, wer
welchen Zugriff auf die Informatio-
nen hat, was in welcher Form pro-
tokolliert ist undwer unter welchen
Bedingungen auf diese Protokolle17

Zugriff hat.
n Abstimmung mit dem Implemen-

tierungspartner und Review des
Soll-Prozesses:
Nachdem alle organisatorischen
Maßnahmen durchgeführt wur-
den, muss eine kritische Abstim-
mung mit dem Implementierungs-
partner durchgeführt werden, um
die Soll-Vorgehensweise abzu-
sichern bzw nötigenfalls anzu-
passen.

n eArchive implementieren:
Die technische Implementierung
erfolgt zumeist durch einen exter-
nen Partner in enger Abstimmung
mit den hauseigenen Technologie-
experten.

14 Jahnel, Datenschutzrecht (2010) Rz 5/24; Oman/Groschedl,
eRechnung2 (2013). 15ZB Verdachtsfall auf strafbare Handlung
oder Verletzung von Dienstpflichten im Einzelfall. 16Siehe
schon Knyrim/Oman, Archivsysteme, aaO. 17§ 14 Abs 2 Z 7
DSG 2000: Es ist Protokoll zu führen, damit tatsächlich durch-
geführte Verwendungsvorgänge, wie insb Änderungen, Abfra-
gen und Übermittlungen, im Hinblick auf ihre Zulässigkeit im
notwendigen Ausmaß nachvollzogen werden können. Siehe
dazu näher Dohr/Pollirer/Weiss/Knyrim, DSG2 § 14 Anm 12.



Dako 2 | 2014 31

das praxisprojekt

n Altdaten und Dokumente (wenn
notwendig) übernehmen:
Wenn Altdaten zu übernehmen
sind, so ist dies ebenfalls genau zu
planen und nachweislich sicher-
zustellen, dass die Migration
ordnungsgemäß (vollständig,
geordnet und nachvollziehbar)
durchgeführt wurde.

n Tests durchführen:
Der gesamte Prozess ist mittels ei-
nes mehrstufigen Tests (auf tech-
nischer Ebene, aus Sicht der An-
wender und auf Basis der internen
und externen Normen, wie zB IKS18

Controlling; weitere unterneh-
mensrelevante gesetzliche An-
forderungen) auf Fehlerfreiheit zu
prüfen.

n Ordnungsgemäße Dokumentation
erstellen:
Das gesamte Verfahren (Planung,
Implementierung, Migrationen,
Test, Schulungen etc) ist so zu do-
kumentieren,19 dass das Vorgehen

für einen sachverständigen Dritten
nachvollziehbar ist und die Ord-
nungsmäßigkeit aus dieser Unter-
lage eindeutig hervorgeht. Des
Weiteren sollten auch klar nach-
prüfbare Ansätze für einen exter-
nen Auditor geboten werden, damit
dieser mittels eigener Prüfhand-

lungen das ordnungsgemäße Han-
deln nachprüfen und gegebenen-
falls testieren kann.

Dako 2014/14
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